
 

HALLENORDNUNG RUF ENNIGER-VORHELM E.V. 

1. Vor Betreten der Reitbahn „Tür frei“ rufen und 
Antwort abwarten! 

2. In der Reithalle ist Longieren nur im Rahmen 
des Schulunterrichts erlaubt. Laufenlassen ist 
nicht erlaubt!  Ausnahmen regelt der 
geschäftsführende Vorstand. 

3. Im Schritt den Hufschlag freihalten! Linke Hand 
vor rechter Hand! 

4. Pferdeäppel zeitnah entfernen! Schubkarre 
rechtzeitig leeren! 

5. Helmpflicht beachten! 
6. Das Aufbauen von Stangen oder Sprüngen ist 

nur erlaubt, solange sich nicht mehr als 4 Reiter 
in der Halle aufhalten und diese ausdrücklich 
nichts dagegen haben. Dabei ist rücksichtsvolles 
und diszipliniertes Reiten selbstverständlich. Die 
Stangen sind nach Gebrauch unmittelbar zu 
entfernen. 

7. Beim Verlassen der Halle Hufe auskratzen und 
fegen! 

8. Das Benutzen der Halle ist nur mit Pferden 
gestattet, für die die Anlagennutzungsgebühr 
entrichtet wird.  

Der Vorstand 


